
 

 

Dritte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
für den Masterstudiengang Architektur 

an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg 

Vom 7. März 2023 

Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1 Satz 1, Art. 84 Abs. 2 Satz 1 und Art. 88 Abs. 4 Satz 1 
des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetztes (BayHIG) vom 5. August 2022 in der derzeit gültigen 
Fassung erlässt die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (Hochschule) folgende Satzung: 

§ 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Architektur an der Hochschule 
vom 5. September 2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 1. April 2021, wird wie folgt geändert: 

Die Anlage Übersicht über Module, Leistungsnachweise und Credits wird wie folgt geändert: 

a) Bei Modul 1.1 „Theorie I“ wird der Eintrag in Spalte 6 „schrP,120“ gelöscht und in Spalte 7 der 
Eintrag „Pf“ aufgenommen. In Spalte 9 wird der Eintrag „eine schrP über alle Teilmodule“ 
ersatzlos gelöscht. 

b) Bei Modul 1.2 „Entwurf 1" wird in Spalte 4 der Eintrag „1" über dem Eintrag „5" ergänzt. In 
Spalte 5 wird der Eintrag „SU" über dem Eintrag „S" ergänzt.  

c) Bei Modul 1.3 „Tragwerk“ wird in Spalte 6 der Eintrag „schrP, 120“ gelöscht und in Spalte 7 
der Eintrag „PStA“ aufgenommen.  

d) Bei Modul 1.4 „Berufspraxis“ wird in Spalte 7 der Eintrag „PStA“ durch den Eintrag „Pf“ ersetzt. 
In Spalte 9 wird der Eintrag „eine PStA über alle Teilmodule“ ersatzlos gelöscht. 

e) Bei Modul 2.1 „Theorie 2“ wird in Spalte 6 der Eintrag „schrP, 120“ gelöscht und in Spalte 7 
der Eintrag „Pf“ aufgenommen. In Spalte 9 wird der Eintrag „eine schrP über alle Teilmodule“ 
ersatzlos gelöscht.  

f) Bei Modul 2.2 „Entwurf 2" wird in Spalte 4 der Eintrag „1" über dem Eintrag „5" ergänzt. In 
Spalte 5 wird der Eintrag „SU" über dem Eintrag „S" ergänzt.  

g) Bei Modul 2.3 „Material“ wird der Eintrag in Spalte 6 „schrP, 120“ gelöscht und in Spalte 7 der 
Eintrag „PStA“ aufgenommen. 

h) Bei Modul 2.4 „Bauprozess“ wird in Spalte 7 der Eintrag „PStA“ durch den Eintrag „Pf“ ersetzt. 
In Spalte 9 wird der Eintrag „eine PStA über alle Teilmodule“ ersatzlos gelöscht.  

i) Bei Modul 3.1 „Wissenschaftliche Arbeit“ wird in Spalte 7 der Eintrag „PStA“ gelöscht und 
durch den Eintrag „StA m.P.“ ersetzt.  

j) Bei Modul 3.2 „Entwurf 3“ wird in Spalte 7 der Eintrag „PStA“ ersatzlos gestrichen. 
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Die Satzung wurde am 07.03.2023 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 07.03.2023 durch 
Aushang bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 07.03.2023. 

k) Bei Modul 3.2.1 „Seminar Entwurf 3“ wird in Spalte 7 der Eintrag „PStA“ eingefügt. In Spalte 
10 wird der Eintrag „(2/3)“ eingefügt. 

l) Bei Modul 3.2.2 „Vertiefende Ausarbeitung“ wird in Spalte 7 der Eintrag „PStA“ eingefügt. In 
Spalte 10 wird der Eintrag „(1/3)“ eingefügt.  

m) Bei Modul 3.3 „Ressourcen“ wird in Spalte 7 der Eintrag „Pf“ eingefügt.  

n) Bei Modul 3.3.1 „Ressourceneffizienz“ wird in Spalte 7 der Eintrag „StA“ ersatzlos gelöscht. 
In Spalte 10 wird der Eintrag „(3/5)“ ersatzlos gelöscht. 

o) Bei Modul 3.3.2 „Freiraum“ wird in Spalte 7 der Eintrag „StA“ ersatzlos gelöscht. In Spalte 10 
wird der Eintrag „(2/5)“ ersatzlos gelöscht. 

p) Bei Modul 3.4 „Freies Gestalten“ wird in Spalte 4 der Eintrag „4“ durch den Eintrag „5“ ersetzt. 
In Spalte 7 wird der Eintrag „PStA“ durch den Eintrag „Pf“ ersetzt. In Spalte 9 wird der Eintrag 
„eine PStA über alle Teilmodule“ ersatzlos gelöscht.  

q) Bei Modul 3.4.2 „VR/AR advanced” wird in Spalte 4 der Eintrag „(1)“ über dem Eintrag „(1)“ 
ergänzt. In Spalte 5 wird der Eintrag „SU“ über dem Eintrag „S“ ergänzt.  

r) Bei Modul 4.1.2 „Präsentation der Masterarbeit“ wird in Spalte 10 der Eintrag „(4/5)“ gelöscht 
und durch den Eintrag „(1/5)“ ersetzt. In Spalte 9 wird der Eintrag „mind. ausreichend in 
4.1.1“ ersatzlos gelöscht. In Spalte 8 wird der Eintrag „4.1.1 bestanden“ aufgenommen. 

s) In der Zeile „Summen“ wird in Spalte 4 die Zahl „66“ durch die Zahl „69“ ersetzt.  

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die 
das Studium nach dem Inkrafttreten beginnen.  

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule vom 9. Februar 2023 und der rechtsaufsichtlichen 
Genehmigung durch den Präsidenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. 

Regensburg, 7. März 2023 

 

Prof. Dr. Ralph Schneider 
Präsident 
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